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BGH zur Frage der Vereinsvorstandsvergütung 
 
Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 3.12.2007, AZ: II ZR 22/07, entschieden, dass, 
wenn nach der Satzung eines gemeinnützigen Vereins die Vorstandsmitglieder ihre 
Vorstandstätigkeit ehrenamtlich auszuüben haben und die Satzung die Möglichkeit einer 
Vergütung für die aufgewendete Arbeitszeit und Arbeitskraft nicht ausdrücklich vorsieht, die an 
ein Vorstandsmitglied als Entschädigung für aufgewendete Arbeitszeit und Arbeitskraft 
geleisteten Zahlungen satzungswidrig sind.  
 
Das betreffende Vorstandsmitglied hat demnach durch die Entgegennahme der satzungswidrigen 
Zahlungen seine Pflichten als Vorstand schuldhaft verletzt. In Fortführung früherer 
Rechtsprechung des Senats (z.B. Urteil vom 14.12.1987, AZ: II ZR 53/87) ist auch keine 
Verzichtswirkung aus den jährlichen Entlastungsbeschlüssen abzuleiten. Auch der Einwand der 
Verwirkung ist dem Vorstandsmitglied versagt, so dass die Zahlungen zurückzuerstatten sind. 
 
Eine Rechtsschutzversicherung kann die nicht unerheblichen Prozessrisiken, die durch die 
Notwendigkeit von Gutachten ggf. verschärft werden, abfedern. Denn auch der Prozessgewinner 
kann auf beträchtlichen Kosten sitzen bleiben, wenn der Schuldner nicht liquide ist, zumal die 
außergerichtlichen Anwaltskosten des Angegriffenen in der Regel nie vom Angreifer zu erstatten 
sind. 
 
Hinweis: Sie dürfen diesen Artikel ohne Veränderungen zum Privatgebrauch oder zum internen 
Gebrauch unter Nennung dieses Hinweises und der Adressangaben gerne frei kopieren und 
weitergeben. Für die kommerzielle Nutzung ist das vorherige Einverständnis des Autors 
einzuholen. Bitte übersenden Sie ein Belegexemplar oder den direkten Link. 
 
Fragen zu diesem Beitrag beantwortet der Verfasser nur im Rahmen eines Mandates oder in 
sonst berufsrechtlich zulässiger Weise. 
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